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1500 Deutſchland.ſorgen Berlin. Am Abend des 23. Juni hielt die Stände
ind Furie eine zweite Sitzung. Die Entwürfe zu mehreren Be-

ſchluſſen und Bitten wurden vorgetragen. Oben an ſtehen
folgende Konkluſa uüber die Verfaſſung. Wir theilen ſie als

Richtige Aktenſtucke des erſten preußiſchen Landtags voll-
da a andig mit.

u Allerunterthänigſte Bitte
Bret dernn hohe Kurie der drei Stände,
den. I betreffendſter. Fie Abänderung der Be nngen vom 3. Februar

847.
ſofor Mit tiefgefühltem Danke hat die Kurie der drei Stände

ergut: ſie Allerhöchſte Botſchaft vom 22. April dieſes Jahres empfan
at ſich en und darin einen neuen Beweis landesväterlicher Huld und
in hochherzigen Sinnes ihres erhabenen Königs und Herrn ge-
n. ſunden. Seine Königliche Majeſtät haben aus Allerhöchſteige-
e er Anregung die Stände wiederum um Sich zu verſammeln

Und die Zuſammenberufung des Vereinigten Landtages inner-
halb vier Jahren Allergnädigſt auszuſprechen, außerdem aber

Al- Kie Verfaſſung als bildungsfähig zu bezeichnen und huldreichſt
Herrn zu geſtatten geruht, daß der Vereinigte Landtag ſeine Wünſche
ipzis p. Bedenken hinſichts der Verordnung vom 3. Februar 1847
r ſtatt verfaſſungsmäßigen Wege ausſprechen dürfe.
nſt an Die Kurie der drei Stände glaubt ihre Wünſche mit der
2 Wahrheit und Offenheit ausſprechen zu müſſen und zu dürfen,
rau. Kelche Se. Königliche Majeſtät von Allerhöchſtihren getreuen

Ftänden zu fordern gewohnt ſind, und nimmt daher keinen An
and, ſolches in Nachſtehendem zu thun.

andten J. Zunächſt hat in Folge deſſen die Kurie der drei Stände
beſchloſſen mit Bezug auf die frühere Geſetzgebung und
aus Gründen der Nützlichkeit und inneren Nothwendig-
keit, Se. Majeſtät allerunterthänigſt zu bitten, die Ein-
berufung des Vereinigten Landtags alle zwei Jahre aus-

z zuſprechen.ber. 4 Ein Theil der Mitglieder derſelben ſtützt dieſe Bitte auf
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e frühere Geſetzgebung und namentlich auf die Geſetze vom

Hierzu eine Beilag
re

22. Mai 1815, 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823, ein
Theil auf Gründe der Nützlichkeit und inneren Nothwendigkeit,
ein Theil auf beide Motive zugleich.

Derjenige Theil der Kurie, welcher ſich auf die frühere
Geſetzgebung bezieht, findet ſeine Bitte dadurch begründet, daß
ſämmtliche früheren, oben allegirten Geſetze von zu ſchaffenden
Central Verſammlungen unter verſchiedenen Beziehungen ſpre-
chen, denen beſtimmte Attribute beigelegt ſind, die nur von ih-
nen ausſchließlich ausgeübt werden können, und überhaupt nur
von ſolchen ſtändiſchen Verſammlungen, die in gewiſſen Zeitab-
ſchnitten regelmäßig wiederkehren. Jn Bezug auf eine beſtimmte
Funktion iſt nach dieſer Anſicht für die Verſammlung eine all
jährliche Wiederkehr vorausgeſetzt, nämlich in Beziehung auf
die Begutachtung der Rechnung über die Staatsſchulden. Wenn
nun durch das Geſetz vom 3. Februar 1847 diejenige central-
ſtändiſche Verſammlung welche als die reichsſtändiſche verhei-
ßen war, geſchaffen iſt, und dieſe daher die ihr früher zuge-
ſicherten Funktionen allein auszuüben berechtigt iſt, ſo würde
dieſelbe ihre Pflichten und Rechte nicht erfüllen können, wenn
ſie nicht in beſtimmten Zeitabſchnitten zuſammentritt. Dieſe
periodiſche Wiederkehr iſt nun dem Vereinigten Landtage nach
der Verordnung vom 3. Februar 1847 nicht beſtimmt verhei-
ßen, ſondern nur beſtimmt daß er in beſonderen Fällen beru-
fen werden folle.

Jn anderen Fällen ſoll dieſe Verſammlung durch die Ver
einigten Ausſchüſſe und durch die Staatsſchulden Deputation
erſetzt werden.

Nach dem Geiſte und dem Sinne der früheren Geſetzge-
bung, die nur ſtets von einer und zwar aus den Provinzial-
ſtänden hervorgegangenen Central Verſammlung redet, kann
aber nach jener Anſicht der Vereinigte Landtag oder die reichs-
ſtändiſche Verſammlung nicht durch andere nicht direkt aus den
Provinzialſtänden hervorgegangene Körperſchaften erſetzt werden
und daher die Verordnungen vom 3. Februar 1817, da ſie drei
Central- Verſammlungen neben einander, mit zum Theil gleichen
Rechten, ſchaffen, nicht mit den früheren Geſetzen, nämlich den
vom 22. Mai 1815, 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823
als in Einklang ſtehend, angeſehen werden.



Das Zurückgehen auf dieſe Geſetze, welche die Fundamente
der ſtändiſchen Geſetzgebung bilden, hält dieſer Theil der Kurie
aus dem Grunde beſonders gerechtfertigt, als das Patent vom
Z. Februar 1847 der Geſetze vom 17. Januar 1820 und vom
5. Juni 1823 ausdrücklich gedenkt und ſich als Fortbau der
ſelben ankündigt.

Ein anderer Theil der Kurie der drei Stände will ſich in
deſſen nur auf die Gründe der Nützlichkeit und inneren Noth-
wendigkeit für die periodiſche Wiederkehr des Vereinigten Land
tags beziehen, welche übrigens faſt einſtimmig gebilligt ſind.

Er hält dafür, daß, da nach der Verordnung vom 3. Fe
bruar 1847 8. 1, 5 und 6 der Vereinigte Landtag nur in be
ſonders wichtigen Fällen verſammelt, im Uebrigen aber durch
andere Körperſchaften vertreten werden ſolle, bei dem geordneten
Verwaltungs- und Finanz- Zuſtande des Staats die Fälle der
Einberufung ſelten erfolgen und dadurch das dem Vereinigten
Landtag als ſolchen beigelegte Petitions- und Beirathsrecht
nicht hinreichend gerade von dieſer vollſtändigſten Landes Re
präſentation ausgeübt und die Wünſche des Volks nicht oft
genug zu dem Thron gelangen können und das kaum erwachte
rege ſtändiſche Leben nicht friſch genug erblühen wird.

Er iſt ferner der Anſicht, daß nur dann große Stände-
Verſammlungen gedeihlich auf die Staats Verwaltung einwir-
ken, wenn ſie in regelmäßigen Zeit- Abſchnitten wiederkehren,
während ſie, wenn ſie dieſes Erforderniß nicht beſitzen, nur er-
ſchütternd in das große Triebrad der Staatsmaſchine eingreifen
daß, wenn die eigentlichen Verfaſſungsfragen nach 12 der
Verordnung vom 3. Februar 1847 über die Bildung des Ver-
einigten Landtags dieſem ausſchließlich übertragen ſind, zu be-
fürchten ſteht, daß er bei ſeltener Wiederkehr genöthigt ſein
wird, ſich faſt ausſchließlich mit den bis dahin zurückgehaltenen
Verfaſſungsfragen zu beſchäftigen, und eine ruhige Entwicke-
lung der Verfaſſung unter ſeiner Mitwirkung daher nicht mög-
lich ſein wird.

Ferner ſcheint es gerathen, die reichsſtändiſche Verſamm-
lung auch die Funktionen ſelbſtſtändig ausüben zu laſſen, die
ihr durch die früheren Geſetze übertragen ſind, und ſie nicht
durch andere Körperſchaften zu erſetzen, deren Berechtigung dazu
vielſeitig nicht als zweifelsfrei erkannt wird. Ein fernerer Grund
möchte noch der ſein, daß dem Geſetzgeber bei der Emanation
jener früheren Geſetze vom 22. Mai 1815, 17. Januar 1820
und 5. Juni 1823 jedenfalls, wenn auch nicht die alljährliche,
doch die Wiederkehr der Central Verſammlungen in beſtimmten
Perioden vorgeſchwebt haben möchte.

Auch die Geſchichte aller älteren StändeVerfaſſungen em
pfiehlt die Einrichtung, daß die Stände- Verſammlungen ſtets
in beſtimmten Perioden wiederkehren müſſen, wenn ſie lebens-
fähig bleiben, lebenskräftig und gedeihlich wirken ſollen.

Die Stände- Verſammlungen nur in Zeiten der Noth und
hauptſächlich bei Kontrahirung von Schulden und Bewilligung
von Steuern zuſammenzuberufen, erſcheint auch in der Gegen
wart bedenklich, denn die Erfahrung aller Zeiten lehrt, daß
dann die Berathungen nicht mit der erforderlichen Ruhe und
Umſicht und Unbefangenheit gepflogen werden, und daß man
dann andere Zwecke einmiſcht, wofür nur dieſe Gelegenheit
bleibt.

Ferner erſcheint die Periodizität der Landtags Verſammlun-
gen um deshalb von höchſter Wichtigkeit, weil ſie die Gelegen
heit giebt, den Werth des Beſtehenden zu bemeſſen, die Aus-
führung nützlicher Maßregeln nicht zurückzuhalten und die Ge-
ſetzgebung vor Sprüngen zu bewahren.

Die Ausſchüſſe können ſchon deshalb dem Vereinigten Land-
tage nicht förderlich ſein, weil, wenn dieſer nicht in beſtimm

ten Friſten einberufen wird, ihm die Gelegenheit zu ſeiner eige
nen nothwendigen Ausbildung fehlt.

Endlich aber wird die Zuſicherung der Periodizität die Ste
tigkeit der Verfaſſung begründen helfen.

II. Mit dieſer Bitte innig und auf das Engſte verbunden
iſt die hinſichts der Aufhebung der durch die Verordnung
vom 3. Februar 1847 geſchaffenen ſtändiſchen Ausſchüſſe.

Die Kurie der drei Stände hat daher beſchloſſen, mit Be-
zug auf die frühere Geſetzgebung und aus Gründen der Nütz
lichkeit und inneren Nothwendigkeit Se. Majeſtät den König
allerunterthänigſt zu bitten, den Wegfall der Ausſchüſſe Aller
gnädigſt auszuſprechen.

Auch hier geht ein Theil der Kurie lediglich auf die frü
here Geſetzgebung und zwar auf die Geſetze vom 22. Mai
1815, 17. Januar 1820 und 5. Juni 1823 zurück, eben weil
die letzteren in dem Patent vom 3. Februar 1847 als Baſis
angeſehen werden und ihre Rechtsbeſtändigkeit dadurch aner-
kannt wird.

Es ſtützt ſich dieſer Theil der Kurie auf das ſchon oben
angeführte Argument, daß die früheren Geſetze ihrem Geiſte
nach nur eine centralſtändiſche Verſammlung kennen, der die be
ſtimmten Funktionen, des Beiraths über die allgemeinen Ge-
ſetze und Steuern, das Petitionsrecht und die Kontrolle der
Staatsſchulden beigelegt werden.

Durch die Geſetzgebung vom 3. Februar 1847 ſind aber
dieſe Funktionen nicht einer, ſondern mehreren centralſtändiſchen
Verſammlungen beigelegt und mit faſt gleichen Rechten. Die
ſtändiſchen Ausſchüſſe haben das Recht des Beiraths über allge
meine Geſetze der Perſonen und Eigenthumsrechte faſt aus-
ſchließlich, das Petitionsrecht in faſt gleichem Maße erhalten,
gleichwohl können ſie aber nicht als rechtsſtändiſche Verſamm-
lungen angeſehen werden. Dieſe Eigenſchaft kann nur dem
Vereinigten Landtage gebühren und mit der Ueberweiſung die
ſer Rechte an die ſtändiſchen Ausſchüſſe wird derſelbe in ſeinen
Rechten nach dem Geiſte der früheren Geſetzgebung geſchmä-
lert ſein.

Wenn anerkannt werden muß, daß der Geſetzgeber in den
früheren Geſetzen ſich das Wie? und Wann? des Schaffens der
ſtändiſchen Central Verſammlungen ausdrücklich vorbehalten, ſo
werden doch die Verheißungen in den früheren Geſetzen ſo in
terpretirt werden müſſen daß darin beſtimmte Schranken für
die Konſtituirung derſelben inſofern geſetzt ſind, daß eben nur
eine reichsſtändiſche Verſammlung geſchaffen werden, und daß
ſie unmittelbar aus den Provinzial Ständen hervorgehen ſollte.
Das Erſtere iſt, wie ſchon wiederholt angeführt, nicht geſche-
hen, da mehrere centralſtändiſche Verſammlungen beſtehen auch
das Letztere nicht, indem die ſtändiſchen Ausſchüſſe wenigſtens
nicht direkt aus den Provinzial Landtagen hervorgehen werden.

Auch der Theil der Kurie, welcher dieſe Gründe gar nicht
oder nicht in vollem Maße theilt, iſt indeſſen ebenfalls von dem
Wunſche beſeelt, die jetzt geſchaffenen Ausſchüſſe geändert zu
wiſſen, und zwar aus folgenden Gründen der Nützlichkeit und
inneren Nothwendigkeit.

Er iſt der Anſicht, daß das Beſtehen zweier ſolcher ſtän-
diſchen Verſammlungen neben einander mit zum Theil gleichen
Rechten weder für die Krone noch für die Stände erſprießlich
ſein kann, daß Mißverſtändniſſe und Widerſprüche faſt unver-
meidlich ſein werden daß wohl zu denken, ja daß es wahr-
ſcheinlich iſt, wie häufig die ſtändiſchen Ausſchüſſe ganz andere
Vota als der Vereinigte Landtag geben werden.

Die Geſchichte früherer Stände Verſammlungen führt zu
den Reſultaten, daß, wo dergleichen Ausſchüſſe exiſtirt haben,
entweder die Ausſchüſſe die Macht der Haupt Verſammlungen
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ganz abſorbirt haben und die letzteren bedeutungslos geworden
ſind, oder aber die erſteren wenig genutzt haben.

Der Vereinigte Landtag wird nicht mit vollem Vertrauen,
ſondern mit einer Art wohl entſchuldbarer Eiferſucht auf die
Thätigkeit der Ausſchüſſe blicken, indem die dieſen übergebenen
Rechte für eine um ſo viel weniger zahlreiche Verſammlung
zu gewichtig ſind; andererſeits kann aber die Stellung der
Ausſchüſſe nur eine ſehr befangene und ſchwierige ſein, da die

Ausſchüſſe ſich unvermeidlich den Vereinigten Landtag als Ober
Inſtanz denken müſſen.

e

Dadurch wurde eine ſchiefe Stellung zwiſchen beiden Körper
ſchaften unausbleiblich und das Wirken der Ausſchüſſe jedenfalls
nicht erſprießlich ſein jedenfalls werden ſie aber das Vertrauen
des Landes nicht in dem Maße genießen, als es die Abſicht Sr.

Muajeſtät des Königs iſt.
Wenn die Kurie der drei Stande ſich nun der Hoffnung

hingiebt, daß Se. Majeſtat dem Vereinigten Landtage die Perio
dizität zu verleihen geruhen wird, ſo werden dann die Ausſchüſſe
in keiner Weiſe mehr erforderlich ſein.

III. Die Kurie der drei Stande glaubt den H. 12 der Ver
ordnung vom 3. Februar 1847 hinſichtlich des von den
Ständen zu erfordernden Beiraths nur ſo interpretiren
zu können, daß die Berathung allgemeiner Geſetze durch
andere Köörperſchaften, und namentlich durch die Pro-
vinzial-Landtage, vorbehalten bleiben ſoll.

Dieſer Vorbehalt iſt aber nach der Anſicht des einen Theils
der Kurie nicht in Uebereinſtimmung mit dem Geſetze vom 22.
Mai 1815 4 und Art. III. Nr. 2 des Geſetzes vom 5.
Juni 1823, nach welchen alle Geſetze über Perſonen und Eigen-
thums- Rechte und Beſteuerung nur von der reichsſtändiſchen Ver-
ſammlung und nur ſo lange, als dieſe nicht exiſtirte, von den
Provinzial Landtagen zu begutachten ſind. Die Allgemeine Stande-
Verſammlung iſt nun geſchaffen, und ſeitdem iſt dieſes Recht
des Beiraths ungetheilt auf ſie übergegangen. Wenn es nun Sr.

Muujeſtat natürlich freiſtehen wird, den Beirath der Provinzial
Landtage zu erfordern, ſo glaubt die Kurie der drei Stände den-
noch nicht, daß dadurch der Beirath des Vereinigten Landtages
rechtsgültig erſetzt werden kann.

Anderntheils halt die Kurie der drei Stände es aber auch
fur wunſchenswerth, die Provinzial Landtage bei ihrer ſonſt ſo
großen Wichtigkeit doch auf ihr natürliches Feld zu beſchränken,
welches ihnen urſprunglich zugedacht iſt, und ſieht keine größere
Schwierigkeit darin alle Provinzial Landtage in dem Vereinigten
Landtage vereint, als jeden beſonders zu hören, jedoch auch den

e
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Umſtand für ſehr wichtig an, daß dem Vereinigten Landtage
Königliche Kommiſſarien beiwohnen, welche die Berathung we
ſentlich erleichtern, und daß ein Votum des ganzen Vereinigten
Landtages fur die Landes Regierung viel gewichtiger und richtiger
ſein muß als die möglicherweiſe ſehr abweichenden Vota von acht
verſchiedenen Landtagen.

Aus dieſen Motiven hat ſich die Kurie dahin vereinigt:
Mit Bezug auf die frühere Geſetzgebung und aus Grunden
der Nützlichkeit und inneren Nothwendigkeit eine allerunter-
thänigſte Bitte an Se. Majeſtät den König zu richten,
daß Allerhöchſtdieſelben anzuerkennen geruhen mochten, es
könne der Beirath des Vereinigten Landtages nicht durch Ver-
handlungen mit den einzelnen Provinzial-Landtagen ausge-
ſchloſſen ſein.

IV. Die Allerhöchſte Verordnung vom 3. Februar 1847 in
Betreff der Bildung einer ſtändiſchen Deputation für
das Staatsſchuldenweſen giedt der Kurie der drei Stände
ebenfalls Anlaß zu allerunterthänigſten Bitten.

Dieſe Deputation iſt nach der Allerhöchſten Verordnung
t eſtimmt, den Vereinigten Landtag bei der der reichsſtändiſchen Ver
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ſammlung durch die ältere Geſetzgebung uüberwieſenen Verpflich
tung der Kontrolle der Staatsſchulden zu vertreten, auch ihre
Zuziehung und Mitwirkung bei Aufnahme von Staatsdarlehnen
zu Kriegszeiten angeordnet, ſo daß es den Anſchein gewinnt, als
ob dieſe Deputation den Vereinigten Landtag auch in dieſer Funk-
tion erſetzen ſolle.

Betrachtet man die früheren Geſetze und insbeſondere den
3 der Verordnung vom 22. Mai 1815 und Art. II. IX.

XIII. XIV. der Verordnung vom 17. Januar 1820, ſo iſt
nur von einer aus den Provinzialſtänden zu ſchaffenden Central-
oder reichsſtändiſchen Verſammlung die Rede, der allein jene ſchon
oft erwähnten Attribute und Pflichten uberwieſen werden.

Namentlich ſoll nach Artikel II. der Verordnung vom 17.
Januar 1820 die Aufnahme von Staatsdarlehnen und die Kon
trahirung von Schulden jeder Art nur mit Zuziehung und Mit-
garantie der Reichsſtände geſchehen es kann alſo jetzt, wo die
reichsſtändiſche Verſammlung durch den Vereinigten Landtag ge
ſchaffen iſt, nur allein dieſer bei dieſen Garantieen zuzuziehen ſein.
Dagegen überträgt die Verordnung vom 3. Februar die Bil-
dung einer ſtändiſchen Deputation für das Staatsſchuldenweſen
betreffend, 99. 1 und 4 die Garantie für die Schulden und An
leihen, die in Kriegszeiten vom Staate aufgenommen werden
müſſen, dieſer Deputation und entſpricht inſofern nicht dem Ge
ſetze vom 17. Januar 1820, deſſen Rechtsbeſtändigkeit in dem
Patent vom 3. Februar 1847 anerkannt iſt.

Nach jenem Geſetz ſoll das Staatsſchuldenweſen der reichs-
ſtändiſchen Verſammlung untergeordnet ſein, und doch überträgt
dieſes letztere zum großen Theil ſehr weſentliche Functionen einer
ſtändiſchen Deputation von nur acht Mitgliedern die nicht als
direkt aus den Provinzial -Landtagen hervorgegangen angeſehen
wird, und würde ſonach die direkte Unterordnung des Staats
ſchuldenweſens unter die reichsſtändiſche Verſammlung aufheben.

Selbſt in Zeiten der dringendſten Noth und Gefahr wird es
noch immer möglich ſein, daß Se. Majeſtät der König Jhre ge-
treuen Stände um ſich verſammle, und dieſe werden ſtets mit
gewohnter Hingebung jedes Opfer zu bringen bemüht ſein, welches
Se. Majeſtät für das Wohl des Vaterlandes in Allerhöchſtihrer
Weisheit zu fordern für nothwendig erachten während eine ge-
ringere Zahl von Männern, wie es die Verordnung vom 3. Fe-
bruar 1847 beſtimmt, außer Stande ſein würde, eine ſolche Ver-
antwortung auf ſich zu nehmen.

Durch den Königlichen Landtags- Kommiſſarius iſt der Kurie
der drei Stände zwar eine andere Deutung über die Wirkſamkeit
der Deputation geworden, indeſſen können die Stände nur in Sr.
Majeſtät Ausſpruche allein die nölhige Beruhigung finden. Mit
der Gewährung der früher beſchloſſenen unterthänigſten Bitten
wird es auch in nächſtem Zuſammenhange ſtehen, ob dieſe Depu-
tation in ihrer durch das Geſetz bezeichneten Wirkſamkeit nicht ent
behrt werden könne.

Ferner giebt die Verordnung vom 3. Februar 1847 über
die Bildung des Vereinigten Landtages, und zwar im 9. 4, zu
allerunterthänigſten Bitten Anlaß.

Derſelbe lautet wörtlich:
„Dem Vereinigten Landtage übertragen Wir die im Art. II.
der Verordnung vom 17. Januar 1820 vorbehaltene ſtändiſche
Mitwirkung bei Staatsanleihen, und ſollen demgemäß nur Dar-
lehne, für welche das geſammte Vermögen oder Eigenthum des
Staats zur Sicherheit beſtellt wird (Artikel III. der Verordnung
vom 17. Januar 1820) fortan nicht anders als mit Zuziehung
und unter Mitgarantie des Vereinigten Landtages aufgenommen
werden.“

Der Zwicſchenſatz „für welche“ bezeichnet die Qualität der
neuen Darlehne, und dies ſcheinen dem Wortlaute nach, nur
ſolche ſein zu ſollen, für welche das geſammte Vermögen des
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Staates zur Sicherheit beſtellt wird, und daraus würde folgen,
daß andere Darlehne, für welche nicht das geſammte Staatsver-
mögen als Sicherheit beſtellt wird, ohne Zuziehung und Mitga-
rantie der Reichsſtände aufgenommen werden können.

Die Kurie der drei Stände glaubt hierin einen Mangel an
Uebereinſtimmung mit dem im Geſetz allegirten Art. II. der Ver
ordnung vom 17. Januar 1820, welches in Betreff der Staats
ſchulden für unwiderruflich erklärt iſt, zu finden, indem einzelne
Darlehne ohne Zuziehung der Reichsſtände aufgenommen werden
könnten.

Es will der Kurie der drei Stände auch als dringend noth-
wendig zur feſten Begründung des Vertrauens zu der von Sr.
Majeſtät dem Könige im hochherzigſten Sinne gewährten Verfaſ-
ſung erſcheinen überhaupt Aufnahme von Staatsdarlehnen jeder
Art an die Zuziehung und Zuſtimmung des Vereinigten Landta-
ges zu binden.

Die Kurie hat ſich daher zu den folgenden Beſchlüſſen ver
einigt:8 a) Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten,

Allergnädigſt anerkennen zu wollen daß nur mit Zu
ſtimmung des Vereinigten Landtags Landesſchulden
rechtskräftig kontrahirt werden können. Falls jedoch der
unbedingten Anwendung dieſes Geſetzes erhebliche Be
denken entgegenſtehen möchten, den Vereinigten Land-
tag eine darauf bezügliche Propoſition huldreichſt vorle-
gen zu laſſen, und ferner

b) Seine Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten,
Allergnädigſt anerkennen zu wollen, daß nach der Ver-
ordnung vom 17. Januar 1820 (Staatsſchulden betref
fend) überhaupt kein Staatsſchulden Dokument irgend
einer Art, daß weder verzinsliche noch unverzinsliche
und deshalb auch keine Erklärungen von Schuldgaran-
tieen ohne Zuziehung und Mitgarantie des Vereinigten
Landtages ausgeſtellt werden dürfen.

Jm Fall aber die unbedingte Anwendung dieſes
Geſetzes bedenklich erachtet werden würde, dem Vereinig-
ten Landtage dieſerhalb eine Allerhöchſte Propoſition
Allergnädigſt vorlegen zu laſſen.

V. Nach 9 der Verordnung vom 3. Februar 1847, die
Bildung des Vereinigten Landtags betreffend iſt verord
net, daß ohne Zuſtimmung des Vereinigten Landtags we-
der die Einführung neuer noch die Erhöhung beſtehender
Steuern weder im Allgemeinen, noch in einer einzelnen
Provinz geſchehen ſolle.

Wenn nun nach den Geſetzen vom 22. Mai 1815 und S.
Juni 1823 zwar nicht die Zuſtimmung, doch aber der Beirath zu
allen Geſetzen, die ſich auf Steuern, ſei es Schaffung neuer oder
Aenderung der älteren, ſei es direkte oder indirekte, beziehen nur
der reichsſtändiſchen Verſammlung, alſo jetzt dem Vereinigten Land
tage, gebühren würde, ſo kann auch überhaupt keine Steuer von
dem Beirathe des Vereinigten Landtages auszuſchließen ſein. Der

9 nimmt aber in weiterer Folge von der ſtändiſchen Zuſtim-
mung die Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangszölle, ſo wie
diejenigen indirekten Steuern aus, deren Sätze auf Uebereinkommen
mit anderen Staaten beruhen, und tritt daher im Rückblick auf

4 des Geſetzes vom 22. Mai 1815, welches der künftigen Ver
ſammlung des Landes Repräſentanten den Beirath ganz allgemein
ohne Ausnahme als Gegenſtand ihrer Wirkſamkeit zuweiſt, ein
Zweifel hervor.

Ob nun eine Aenderung der früheren Geſetzgebung durch den
9 des Geſetzes vom 3. Februar 1847 beabſichtigt iſt, vermag die

Kurie der drei Stände nicht zu beurtheilen und hat ſich daher
zu dem Beſchluſſe vereinigt:
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Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten, eine De
klaration reſp. Abanderung des H. 9 des Geſetzes vom 3. Fe
bruar c. über die Bildung des Vereinigten Landtags Allergnä-
digſt zu erlaſſen welche außer Zweifel ſetze, daß das Recht des
ſtändiſchen Beiraths über alle Steuergeſetze überhaupt dem Ver
einigten Landtage zuſtehe.

VI. Der 9 der Verordnung vom 3. Februar 1847, die
Bildung des Vereinigten Landtags betreffend, gab end
lich noch in ſeiner Schlußfaſſung zu mehrfacher Erörte-
rung und Bedenken Anlaß.

Dadurch, daß in dieſem Paragraphen auch der Domainen und

Regalien gedacht wird, glaubte die Kurie der drei Stände nicht
außer Zweifel zu ſein, ob eine Aenderung der früheren Geſetze in
Bezug auf die Domainen und Regalien beabſichtigt ſei. Gleich-
wohl erkannte ſie an, daß die Garantie der Staatsſchulden weſent
lich ſowohl durch die Subſtanz, als durch die Revenuen der Do
mainen und Regalien bedingt iſt. Wenn nun auch der König-
liche Landtags-Kommiſſarius die Erklärung abgegeben, daß eine
Aenderung in dem Verhältniß der Domainen und Regalien nicht
beabſichtigt ſei, ſo hat doch zur Beſeitigung des Zweifels die Kurie
der drei Stände ſich zu der allerunterthänigſten Bitte vereinigt, daß

Se. Majeſtät der König eine Deklaration der Verordnung vom
3. Februar Allergnädigſt erlaſſen möchten durch welche außer
Zweifel geſtellt werde, daß mit Rückſicht auf die frühere Geſetz
gebung in den rechtlichen Verhältniſſen der Domainen und Re
galien nichts geändert ſei, ſo daß die Mitwirkung der Stände,
welche aus der die Domainen betreffenden Geſetzgebung zu be
gründen, ungeſchmälert ſei.

VII. Der 12 der Verordnung vom 3. Februar e. gewahrt
dem Vereinigten Landtag nicht unbedingt das Recht des
Beiraths bei Aenderungen der ſtändiſchen Verfaſſung,
viel weniger das Recht der Zuſtimmung. Dennoch lebt
die Kurie der Ueberzeugung daß es nicht der Wille Sr.
Majeſtät des Königs ſei, in den Grundgeſetzen der ſtän-
diſchen Verfaſſung ohne Zuſtimmung der Stände ſelbſt
Aenderungen eintreten zu laſſen und dadurch das Ver-
trauen des Volkes in das Beſtehen dieſer Verfaſſung zu
ſchmälern. Die jetzige Verfaſſung hat in dem hochher-
zigen Sinn und Willen ihres Schöpfers eine ſichere Ga
rantie für ihren gegenwärtigen Beſtand. Aber ſie iſt
ein Werk für Jahrhunderte, ſie iſt der Grundpfeiler des
Staats, und unerſchütterlich muß daher im Volke die
Ueberzeugung leben daß ſie feſt und unabänderlich be
grundet ſei.

Deshalb beſchließt die Kurie der drei Stände,
Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten, an den
Verfaſſungs Geſetzen ohne Zuſtimmung der Stände Allergnädigſt
nichts ändern zu wollen.

VIII. Der Kurie der drei Stände erſcheint endlich die Wirk-
ſamkeit der ſtändiſchen Ausſchüſſe und der ſtändiſchen
Deputation für die Staatsſchulden bis zum nächſten Ver
einigten Landtage bei deſſen in Ausſicht ſtehendem nicht
zu fernen Zuſammentritt nicht erforderlich, und wenn
Se. Majeſtät der König die allerunterthänigſten Bitten
Allerhöchſtihrer getreuen Stände erhören und dem Ver
einigten Landtage die periodiſche Wiederkehr zuzuſichern
Allergnädigſt gewähren, dürften dieſe Körperſchaften über
haupt auch in der Zukunft entbehrlich ſein. Sie be
ſchließt demnach die allerunterthänigſte Bitte:

daß Se. Majeſtät der König mit Rückſicht auf die
bereits formirten allerunterthänigſten Anträge, und
namentlich auf die zugeſicherte Wiedereinberufung
des Vereinigten Landtages innerhalb 4 Jahren die
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Wahlen zu den ſtändiſchen Ausſchüſſen und zu der
ſtändiſchen Deputation für das Staatsſchuldenweſen
für jetzt ausſetzen zu laſſen Allergnädigſt geruhen
mögen.

Wenn die Kurie der drei Stände nun wahr und offen und
mit redlichſtem Freimuth Sr. Majeſtät dem Könige ihre allerun
terthänigſten Wünſche hinſichtlich der Verordnungen vom 3. Februar

1847 hiermit allerunterthänigſt vorgetragen hat, wenn die Kurie
weiß, wie jedes offene redliche Wort bei dem hochherzigen edlen

Sinne unſeres Königs und Herrn Eingang findet, ſo giebt ſie ſich
dem vollen Vertrauen in gewohnter Weiſe hin, daß Allerhöchſt
dieſelben in landesväterlicher Huld und Weisheit dieſe Bitten und
Wünſche in Erwägung nehmen und ſie in Gnaden erfüllen werden.

Berlin, den 5. Juni 1847.
Die Kurie der drei Stände.

A. von Rochow.
F. von Patow. Naumann,Landtags Secretair. Landtags Secretair.

von der Schulenburg,
Referent.

Der Beſchluß der Herren Kurie hierauf:
Beſchluß der Herren- Kurie

auf
die allerunterthänigſten Bitten

der Kurie der drei Stände,
betreffend

die Abänderung der Verordnungen vom 3. Februar
1847.

Jn der Allerhöchſten Botſchaft vom 22. April d. J. hat auch
die Herren Kurie einen neuen Beweis landesväterlicher Huld und
des hochherzigen Sinnes ihres erhabenen Königs mit dem tiefge-
fühlteſten Danke erkannt.

Sie hat darin die von Sr. Königlichen Majeſtät huldreichſt
geſtattete Eröffnung eines verfaſſungsmäßigen Weges geſehen auf
welchem der Vereinigte Landtag Allerhöchſtderſelben ſeine Wünſche
und Bedenken hinſichts der Verordnungen vom 3. Februar 1847
ehrfurchtsvoll ausſprechen dürfe.

Wenn die Kurie der drei Stände durch die in dieſer Hinſicht
beſchloſſenen allerunterthänigſten Bitten ſich ausſprechen zu muſſen

und zu dürfen und die Herren Kurie den meiſten derſelben, theils
mwodifizirt, theils unverandert, beitreten zu müſſen geglaubt hat,
ſo iſt die letztere weit davon entfernt, Se. Königliche Majeſtat
irgendwie zu einer baldigen Entſchließung daruber drangen zu
wollen ſie giebt es vielmehr ganz und gar der Weisheit Sr.
Majeſtät anheim, wann und wie Allerhöchſtdieſelben den Vereinig-
ten Landtag zu beſcheiden geruhen wollen.

Mit Benutzung der reichen Erfahrungen, welche ſich in die
Zeit des jetzigen Vereinigten Landtags zuſammengedrangt haben,
und da ihr bis zu dem Zuſammentritte der verheißenen nachſten
Verſammlung keine Gelegenheit geboten wird, dieſe Erfahrungen
zu ergänzen, betrachtet die Herren Kurie dieſe Bitten aus dem

Standpunkte einer ehrfurchtsvollen Aeußerung welche gegen Se.
Koönigliche Majeſtät nach beſter Ueberzeugung auf das gewiſſen-

hafteſte auszuſprechen ſie ſich durch das lebendige Bewußtſein hei-
ligſter Verpflichtung gedrungen gefuhlt hat.

Die Beſchluſſe der Herren Kurie auf diejenigen allerunter
thänigſten Bitten der Kurie der drei Stände, welchen ſie theils

mvodifizirt, theils unverändert beigetreten iſt, ſind folgende:
4 Zu I. Der Bitte um Allergnädigſte Bewilligung regelmäßiger

Wiederkehr des Vereinigten Landtages hat die HerrenKurie
nur dahin modifizirt beizutreten beſchloſſen:

Se. Majeſtät allerunterthanigſt zu bitten die periodi-
ſche Einberufung des Vereinigten Landtags in, einer

von Allerhöchſtdemſelben zu beſtimmenden Friſt Aller
gnädigſt ausſprechen zu wollen.

Die Herren-Kurie ubergiebt allerunterthänigſt die Erledigun;
dieſer wichtigen Angelegenheit mit unbedingtem Vertrauen Seiner
Majeſtat dem Könige.

Des Königs Majeſtat werden in Allerhochſtihrer Weisheit
am beſten erkennen ob und welche der von der Kurie der drei
Stande vorgetragenen Gründe von dem Gewichte ſind, um Aller-
höchſtdieſelben zur Gewahrung der Wohlthaten periodiſcher Wie
derkehr zu beſtimmen, welche die Allerhöchſte Botſchaft vom 22.
April 1847 den dankerfüllten getreuen Ständen bereits Allergnä
digſt in Ausſicht geſtellt hat.

Die von der Kurie der drei Stande geſtellte Bitte um eine
alle zwei Jahre erfolgende Einberufung findet die Herren Kurie
weder in der Lage der Geſetze noch in der Erfahrung begründet.
Sie glaubt, die Beſtimmung der Friſt lediglich der Weisheit Sr.
Majeſtat anheimgeben zu muſſen.

Zu II. Der allerunterthanigſten Bitte der Kurie der drei Stande
betreffend den Wegfall der Ausſchüſſe, hat die Herren-Kurie
nur in der Modification beizutreten beſchloſſen

Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten, die
Verordnung des 3. Februar 1847 uüber den Vereinig-
ten Ausſchuß und deſſen Befugniſſe Allergnadigſt da
hin abändern zu wollen daß dieſem Ausſchuſſe in ſei-
nem Verhältniſſe zu dem Vereinigten Landtage keine
weiteren Rechte eingeräumt werden mochten als ſolche
dem ſtändiſchen Ausſchuſſe der Provinzial- Landtage die-
ſem letzteren gegenuber durch die Verordnung vom 21.
Juni 1842 beigelegt waren und ſolches naher aus den

9. 2 und 4 der letztgedachten Verordnung hervorgeht.
Die Herren-Kurie iſt der Anſicht, daß, im Falle Se. Koö

nigliche Majeſtät in Allerhööchſtihrer Weisheit geruhen ſollten, die
regelmaßige Wiedereinberufung des Vereinigten Landtages Aller-
gnadigſt zu bewilligen, nicht mehr das Bedurfniß vorliegen wurde,
den Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuß mit der Wirkſamkeit beſte
hen zu laſſen, welche demſelben durch die Allerhochſte Verordnung
vom 3. Februar d. J. vorgezeichnet iſt.

Sie glaubt daß den praktiſchen Bedürfniſſen genügt ſein
würde, wenn dem Vereinigten Ausſchuſſe in ſeinem Verhältniſſe
zu dem Vereinigten Landtage nur die Rechte eingeräumt werden
möchten, welche dem ſtändiſchen Ausſchuſſe der Provinzial Land
tage dieſem letzteren gegenüber durch die 2 und 4 der Ver-
ordnung vom 21. Juni 1842 beigelegt waren.

Zu IV. a. und b.
Den allerunterthänigſten Bitten der Kurie der drei Stände,
betreffend die 99. 1 und 4 der Verordnung vom 3. Februar
1847 über die Bildung einer ſtändiſchen Deputation für das
Staatsſchuldenweſen, und 4 der Verordnung vom 3. Fe
bruar 1847 über die Bildung des Vereinigten Landtages
hat die Herren Kurie nur dahin modifizirt beizutreten
beſchloſſen:

Se. Königliche Majeſtät allerunterthänigſt zu bitten
1) daß alle in Friedenszeiten zu kontrahirende Staats An-

leihen, für welche Staats- Eigenthum oder Staats Re
venüen zur Sicherheit beſtellt werden nicht anders, als
mit Zuſtimmung des Vereinigten Landtages aufgenommen
werden ſollen

2) daß daſſelbe auch von Darlehnen in Kriegszeiten gelten
möge, ſo oft nach dem Ermeſſen Sr. Majeſtät die Ein
berufung des Vereinigten Landtages ohne Gefährdung des
Staats erfolgen kann

3) daß aber in den Fällen, wo bei einem zu erwartenden
oder bereits ausgebrochenen Kriege zur Beſchaffung des
nöthigen außerordentlichen Geldbedarfs die vorhandenen



Fonds nicht ausreichen, deshalb Darlehne aufgenommen
werden müſſen, und nach dem Ermeſſen Sr. Majeſtät

die Einberufung des Vereinigten Landtages unausführbar
iſt, Sr. Majeſtät das Recht vorbehalten bleiben möge,
dergleichen Anleihen ohne Zuziehung ſtändiſcher Organe
rechtsgültig zu kontrahiren.

4) Der 7 der Verordnung vom 3. Februar 1847 über
die Bildung des Vereinigten Landtags bleibt in Kraft.

Die Herren Kurie hält es nicht für erſprießlich, Se. Königliche
Majeſtät um die huldreichſte Vorlegung Allerhöchſter Propoſitionen
in dieſer Beziehung zu bitten. Sie hält es für richtiger, Sr.
Majeſtät die allerunterthänigſten Bitten in dieſer Hinſicht in einer
ſolchen Form vorzutragen, daß Allerhöchſtdieſelben in den Stand
geſetzt würden in Allerhöchſtihrer Weisheit eine Entſcheidung zu
treffen, ohne daß es einer nochmaligen Berathung der getreuen
Stände bedürfe.

Insbeſondere in Betreff der Kontrahirung von Kriegsſchulden
iſt die Herren Kurie der Anſicht, daß die beſonderen Verhältniſſe
des preußiſchen Staats es erfordern, demſelben für Kriegszeiten die
höchſtmögliche Spannkraft zu ſichern, daß, wenn es der Krone
erſchwert iſt, in Kriegszeiten Schulden zu machen dies leicht zu
einer übergroßen Steigerung des Kriegsſchatzes während des Frie-
dens führen kann, welche die Jnduſtrie drücken würde, daß
die Nothwendigkeit nachträglicher ſtändiſcher Genehmigung der
durch die Krone kontrahirten Kriegsſchulden, wenn auch nicht den
Kredit des Staates gefährden, doch dahin führen könne, ungün-
ſtige Bedingungen der Kriegs Anleihe herbeizuführen.

Die Herren Kurie glaubt aus dieſen Gründen die beſte Ver
einigung der Kraft und Rechte der Krone und des Wohles des
Landes in ihrem Beſchluſſe zu erblicken.

Zu V. Der Bitte der Kurie der drei Stände:
Se. Majeſtat den König allerunterthänigſt zu bitten,
eine Declaration, reſpektive Abänderung des 9 des
Geſetzes vom 3. Februar d. J. uüber die Bildung des
Vereinigten Landtages Allergnadigſt zu erlaſſen, welche
außer Zweifel ſetze, daß das Recht des ſtändiſchen Bei-
raths uüber alle Steuergeſetze überhaupt dem Vereinigten
Landtage zuſtehe,

hat die Herren Kurie unverändert beizutreten beſchloſſen,
da es ſich hierbei nur um eine Allerhöchſte Declaration
zur Beſeitigung eines Zweifels handelt.

Zu VI. Aus denſelben Gründen hat die Herren Kurie be-
ſchloſſen, der Bitte der Kurie der drei Stände unverändert
beizutreten, daß

Se. Majeſtät der König eine Declaration der Verord
nung vom 3. Februar Allergnädigſt erlaſſen mochten,
durch welche außer Zweifel geſtellt werde, daß mit Ruck-
ſicht auf die fruhere Geſetzgebung in den rechtlichen
Verhältniſſen der Domainen und Regalien nichts gean-
dert ſei, ſo daß die Mitwirkung der Stande, welche aus
der die Domainen betreffenden Geſetzgebung zu begrün-
den, ungeſchmälert ſei.

Zu VIII. Der allerunterthanigſten Bitte der Kurie der drei
Stände, betreffend die Wahlen zu den ſtändiſchen Ausſchuüſ
ſen und zu der ſtändiſchen Deputation fur das Staatsſchul-
denweſen, hat die Herren Kurie dahin modifizirt beizutreten
beſchloſſen

daß Seine Majeſtät mit Ruckſicht auf die bereits for
mirten allerunterthänigſten Antrage und namentlich auf
die zugeſicherte Wiedereinberufung des Vereinigten Land
tages innerhalb 4 Jahren bis zur Allerhöchſten Ent
ſcheidung uber jene Anträge die Wahlen zu den ſtän-
diſchen Ausſchüſſen und zu der ſtändiſchen Deputation

für das Staatsſchuldenweſen jetzt ausſetzen zu laſſen
Allergnädigſt geruhen mögen.

Die Herren Kurie hält dies fur eine Folgerung aus den
vorſtehenden allerunterthaänigſten Bitten.

Berlin, den 21. Juni 1847.
(gez.) L. F. zu Solms.

(gez.) von Keltſch. von Kroſigk. Graf York von
Wartenburg.

Der Beſchluß der Stande-Kurie hinſichtlich der Erklärungen
der Herren-Kurie:

Beſchlußder Kurie der drei Stande hinſichtlich der Erklärungen der
Herren Kurie

uber

die Petition der Kurie der drei Stände, die Ver-
ordnung vom 3. Februar 1847 betreffend.

Die Kurie der drei Stände hatte nach ihrem Beſchluſſe vom
5. Juni 1847 ſich zu folgenden Petitionen an Se. Majeſtat den
König vereinigt.

I. Mit Bezug auf die fruhere Geſetzgebung und aus Grün-
den der Nützlichkeit und inneren Nothwendigkeit Se. Majeſtät
allerunterthanigſt zu bitten, die Einberufung des Vereinigten Land
tages alle zwei Jahre auszuſprechen.

Dieſer allerunterthaänigſten Bitte iſt die Herren Kurie dahin
modifizirt beigetreten,

Se. Majfjeſtat zu bitten, die periodiſche Einberufung des Ver-
einigten Landtages in einer von Allerhöchſtdemſelben zu be-
ſtimmenden Friſt Allergnaädigſt ausſprechen zu wollen.

Die Kurie der drei Stände beſchließt faſt einſtimmig mit
Rückſicht darauf, daß die in dem früheren Beſchluſſe angenom-
mene zweijährige Periode beſonders den Zweck haben ſollte, eine
ſo kurze Friſt zu bezeichnen, welche die gedeihliche Wirkſamkeit des
Vereinigten Landtages möglich machen, und mit Rückſicht auf die
hohe Wichtigkeit der Bitte überhaupt, deren Erfüllung die Lebens-
fähigkeit der ſtändiſchen Wirkſamkeit des Vereinigten Landtages
bedingt, ganz beſonders aber mit feſtem Vertrauen darauf, daß
Se. Majeſtät in Allerhöchſtihrer Weisheit eine den Wuünſchen
Allerhöchſtihren getreuen Ständen entſprechende kurze Periode
wählen werden

dem Antrage der Herren Kurie beizutreten.
II. Die Kurie der drei Stände hat ferner beſchloſſen:

Mit Bezug auf die frühere Geſetzgebung und aus Gründen der
Nützlichkeit und inneren Nothwendigkeit Se. Majeſtät allerun-
terthänigſt zu bitten, den Wegfall der Ausſchüſſe Allergnädigſt
auszuſprechen.

Auch dieſer allerunterthänigſten Bitte iſt die Herren Kurie
nur dahin modifizirend beigetreten

Se. Majeſtät den König allerunterthänigſt zu bitten die Ver-
ordnung vom 3. Februar 1847 über den Vereinigten Ausſchuß
und deſſen Befugniſſen Allergnädigſt dahin abändern zu wol-
len, daß dieſem Ausſchuſſe in ſeinen Verhältniſſen zu dem Ver-
einigten Landtage keine weiteren Rechte eingeräumt werden möch-
ten, als ſolche dem ſtändiſchen Ausſchuſſe der Provinzial Land
tage dieſem letzteren gegenüber durch die Verordnung vom
21. Juni 1842 beigelegt waren und“ ſolches näher aus den
99. 2 und 4 der letztgedachten Verordnung hervorgeht.

Die Kurie der drei Stände interpretirt das Konkluſum der
Herren Kurie ſo, daß dadurch den Ausſchüſſen nur die in den
9. 2 und 4 des Geſetzes vom 21. Juni 1842 erwähnten Rechte
haben beigelegt werden ſollen, wie dies deutlich aus den Gründen
des Konkluſums der Herren Kurie hervorgeht und die Wirkſam-
keit der Ausſchüſſe daher keine andere ſein ſoll, als eine blos vor
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vereitende und vorberathende, und ſchließt ſich daher auch dieſem
Beſchluſſe der Herren Kurie mit überwiegender Majorität an.

III. Hat die Kurie der drei Stände die allerunterthänigſte
Bitte beſchloſſen
das Se. Majeſtät der König mit Ruckſicht auf die bereits for

mirten allerunterthänigſten Anträge und namentlich auf die zu
geſicherte Wiedereinberufung des Vereinigten Landtages inner-
halb 4 Jahren die Wahlen zu den ſtändiſchen Ausſchüſſen und
zu der ſtändiſchen Deputation für das Staatsſchuldenweſen für
jetzt ausſetzen zu laſſen Allergnädigſt geruhen moöge.

Die Herren Kurie hat ſich zu dem Beſchluſſe vereinigt,
daß mit Rückſicht auf die bereits formirten allerunterthänigſten
Anträge und namentlich auf die zugeſicherte Wiedereinberufung

4 Jahren bis zur Aller

8
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höchſten Entſcheidung über jene Anträge die Wahlen zu den
ſtändiſchen Ausſchüſſen und zu der ſtändiſchen Deputation für
das Staats Schuldenweſen jetzt ausſetzen zu laſſen Seine Ma
jeſtät Allergnädigſt geruhen mögen.

Die Kurie der drei Stände ſchließt ſich auch dieſem Beſchluſſe
der Herren Kurie an.

Berlin den 23. Juni 1847.
Die Kurie der drei Stände des Vereinigten

Landtages.
Zum Schluſſe wurden die Konkluſa uber die freie Preſſe,

uüber Abänderungen des Reglements, uüber Aufhebung der
Erbſchaftsſtempelſteuer und die Succeſſion unter Eheleuten
fur alle Fälle und uüber den Verſchleiß von Branntwein

des Vereinigten Landtages innerhalb und Spiritus, mitgetheilt.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jn Folge des Umſtandes, daß ſich bei
einem Hunde eines hieſigen Einwohners die

Hundswuth gezeigt hat, werden die Beſitzer
von Hunden angewieſen, von jetzt ab und
bis auf weitere Bekanntmachung ihre Hunde
unter genauer Aufſicht zu halten und bei
fünf Thaler Geldſtrafe oder verhältnißmä-

Figer Gefängnißſtrafe nicht auf den Stra-
en herumlaufen zu laſſen.

der hieſige Scharfrichter angewieſen, jeden
auf der Straße ſich aufhaltenden Hund, ſei

Ueberdieß iſt

er verſteuert oder nicht, ſei er in der Nähe
ſeines Herrn oder herrenlos, ſofort einzu-

fangen.

Halle, den 3. Juli 1847.
Der Magiſtrat.

Verpachtung von Aeckern.
Zur meiſtbietenden öffentlichen Verpach-

tung der dem verſtorbenen Oekonom Frie-
drich Auguſt Sachſe ausgewieſenen
Ackerpläne von reſp. 54 Morgen 30 (DRu-
then, 38 Morgen 161 Ruthen, 36 Mor-
gen 5 Morgen 120 [Ruthen, 2 Mor-
gen 73 [DRuthen und 49 [DRuthen im

Halleſchen Stadtfelde, ſowie von 22 Mor-
gen 94 ([Ruthen in Wörmlitzer Flur auf

die Dauer von 9 Jahren habe ich einen
Termin auf
d. 13. Juli Nachmittags A Uhr
in meiner Geſchäftsſtube, woſelbſt die Ver

pachtungsbedingungen ausliegen, angeſetzt.

unweit der

und Maſchi iaſchinen Bauerei ſoll mit dem vor
handenen Jnventario in dem auf

Die Brachäcker werden ſofort nach er-
theiltem Zuſchlage übergeben.

Halle, d. 3. Juli 1847.
Der Juſtiz- Commiſſarius

Riemer.

Eiſengießerei- Verkauf.
Die bei Giebichenſtein und Halle

Saale gelegene Eiſengießerei

den 9. Juli e. Vorm. 10 Uhr
n meiner Expedition Brüderſtraße Nr.

206 anberaumten Termine öffentlich ver
kauft werden. Die Verkaufsbedingungen
ſind bei mir einzuſehen.

Halle, den 25. Juni 1847.
Der Juſtiz-Commiſſarius Fritſch.

Verkauf einer Fabrik.
Die in Wittenberg unter der Firma

J. C. Kneiſel Comp. beſtehende, in
ſchwunghaftem Betriebe befindliche Streich-
garn-, Spinn- und Buckskin-Fabrik, ſoll
nach Befinden mit den vorhandenen Vor-
räthen, oder ohne dieſelben, verkauft wer-
den, und habe ich zu dem Ende Termin auf

den 19. Juli d. J. Nachmittags
von 3 bis 6 Uhr

in dem Comtoir der bezeichneten Fabrik an
beraumt.

Zu der Fabrik gehören: Ein großes Fa-
brikgebäude, ein Seitengebäude mit kupfer-
ner Röhrleitung der Trockenrahmen und
einer Schmiede, eine Dampfmaſchine von
achtzehn Pferde Kraft, drei Sortiment
Spinnmaſchinen, beſtehend aus ſieben Krem
pel- und drei Vorſpinn- Vorrichtungsma-
ſchinen, drei Feinſpinnmaſchinen von 660
Spindeln, zwei franzöſiſche Walkmaſchinen,
drei Rauhmaſchinen, eine Longitudinal-
und zwei Lewis-Scheermaſchinen, einige me-
chaniſche und Handwebſtühle, ſowie über-
haupt alle zur Fabrikation erforderlichen
Maſchinen, Vorrichtungen und Utenſilien.

Erforderlichenfalls kann das unmittelbar
neben der Fabrik liegende maſſive geräu-
mige Wohnhaus nebſt Seitengebäuden und
Stallung mit überlaſſen, auch können die
zu der Fabrik gehörigen Gebäude und Ma-
ſchinen getrennt veräußert werden.

Wittenberg, den 8. Juni 1847.
Der Juſtiz-Commiſſar und Notar

Roſtosky.

Die HolzAuction
auf meinem Zimmerplatz findet nicht den
Montag, ſondern den Dienstag Nachmit-
tags 2 Uhr ſtatt.

Kreye, Zimmermeiſter

Bekanntmachung.
Daß die dem Herrn J. F. W. Wiede

in Halle laut Bekanntmachung vom 16.
November 18145 ertheilte Autoriſation, Be
ſtellungen für Herzogl. Eiſengießerei hier
ſelbſt anzunehmen, unter dem heutigen

Tage zurückgezogen worden iſt, wird zur
öffentlichen Kenntniß hierdurch gebracht.

Bernburg, den 29. Juni 1847.
Herzogl. An e fengteßeret

mrt.

Einem geehrten hieſigen und auswärti-
gen Publikum mache ich die ergebenſte An
zeige, daß ich mich als Thierarzt hierſelbſt
niedergelaſſen habe und bitte mir geneigtes
Wohlwollen durch gütige Aufträge zu ſchen
ken. Meine Wohnung iſt in der Brüder
gaſſe beim Schlächtermeiſter Herrn Weitze.

Zeit, d. 1. Juli 1847.
Louis Conrady,

prakt. Thierarzt I. Klaſſe.

Bei vorkommenden Gelegenheiten em
pfehle ich meine Conditorei einem hochge-
ehrten Publikum angelegentlichſt. Bei
prompter Bedienung werden die feinſten
Gebäcke, Torten, Aufſätze aller Arten mit
den künſtlichſten Verzierungen nach Mo
dellen, Zeichnungen oder Angaben ſo wie
feinſte Fruchte, Crèmes, allen Arten Ge
frornes und alle in dieſes Fach einſchlagen
den Artikel geſchmackvoll ausgeführt.

Eisleben, d. 1. Juli 1847.
Leb. Böttger.

Geſucht wird auf einer großen Do
maine ein Oekonomie-Lehrling, wobei zwei
Jahre Lernzeit und 80 Thaler jährlich für
Koſt bedingt wird. Nähere Auskunft er-
theilt auf frankirte Briefe J. B. Meyer
in Gröbzig.

Für Cigarrenmacher empfiehlt
ſehr ſchönes Ohio-Oeckblatt à t 12 Sgr.

F. Ehrenberg,
kl. Ulrichsſtraße Nr. 1017.
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Mauer- und Dachſteine
fortwährend in der Ziegelei Zſcherben.

Herrmann.

2 Stuben mit Kammern und Küchen
ſind zu vermiethen und gleich zu beziehen
bei Brandt in Trotha.

Eine Partie ſchönes langes Roggenſtroh
iſt auf der Schule zu Diemitz zu ver-
kaufen.

Heute, Montag, Geſellſchaftstag und
Tanz im Salon bei Ratſch in Böll-
berg.

20 Schock langes und krummes Rog-
genſtroh ſind zu verkaufen bei dem Oeko
nomen A. Suppe zu Halle am Bau
hof Nr. 309.

Auf der Poſthalterei zu Lützen ſind
wiederum drei fehlerfreie Pferde, ſowie
200 Sack Hafer zum Verkauf.

Die aus Sandſtein-Werkſtücken erbauten
2 Thorpfeiler, nebſt Thorflügel, wel
che bisher den Platz vor dem Hauptgebäude
des hieſigen Thüringer Bahnhofes ſchloſ
ſen, ſind zum Abbruch zu verkaufen bei

G. W. Gärtner in Halle.

2Entrée Sgr.

wittwoch den 7. I

Großes Militair- Concert
in der Weintraube,

gegeben von dem Muſikchor des 31. Jnfanterie- Regiments
aus Erfurt,

unter Leitung des Capellmeiſters Looſe.
Anfang 5 Uhr. Die Programms beſagen

das Nähere.

Eine Parterre-Wohnung, beſtehend aus
2 Stuben, 2 Kammern, Kochſtube nebſt
Zubehör, iſt im Hauſe der verſtorbenen
Frau Kanzler Niemeyer am gr. Berlin
zum 1. October zu vermiethen. Zu erfra-
gen beim Dr. Niemeyer, Alter Markt.

Obſt- Verpachtung.
Das zum Rittergut Zſchepen bei De-

litzſch gehörige harte Obſt ſoll zum
11. Juli Vormittags 11 Uhr

an Ort und Stelle an den Meiſtbietenden
gegen Anzahlung der Pachtſumme ver-
pachtet werden. Pachtluſtige wollen ſich
hierzu einfinden.

A. W. Karthauß.

Windmühlen- Verkauf.
Eingetretener Umſtände halber ſoll die

neuerbaute Windmühle bei dem Dorfe
Groß-Korbetha auf den 2. Auguſt d. J.
früh 10 Uhr meiſtbietend gegen baare Be
zahlung in der Gemeinde-Schenke daſelbſt
verkauft werden. Die Bedingungen wer-
den im Termin bekannt gemacht.

Klein-Kayna, den 3. Juli 1847.
Hofmann, Zimmermeiſter.

Ein junger Menſch, welcher Luſt hat,
die Conditorei zu erlernen, kann ſogleich
oder zu Michaeli placirt werden die nähe-
ren Bedingungen bei

G. Rinck, Conditor.

Obſt- Verpachtung. Das zu den
Rittergütern Burg- und Kirchſchei-
dungen gehörige harte Obſt, an Aepfeln,
Birnen und Pflaumen, ſoll

den 14. Juli d. J. Vormittags
10 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle öffentlich unter
den im Termine bekannt zu machenden
Bedingungen an den Meiſtbietenden ver
pachtet werden.

Burgſcheidungen, d. 29. Juni 1847.

Neue Fortepiano's ſtehen zum
Verkaufe in der Niederlage von
Steingraber G Comp in
Halle, Barfuüßerſtraße Nr. 90.

Wohnungs-Geſuch.
Ein anſtändiges Familien -Logis von 4

bis 6 Stuben wird zum 1. October geſucht.
Vermiether belieben ihre Adreſſe, an B. B.
24. adreſſirt, in der Exped. des Couriers
abzugeben.

e Obſt- Verpachtung.
Die diesjährige Erndte von circa 150

Obſtbäumen, Aepfel, Birnen, Pflaumen
und Sauerkirſchen tragend, ſoll am S. d.
M. Vormittags 11 Uhr auf der Ziegelei
am Weinberge öffentlich meiſtbietend ver-
pachtet werden.

Geſuch. Eine Schmiede ſucht zu
kaufen der Gutsbeſitzer Carl Spieler
zu Bottendorf bei Querſurt.

Ein geräumiger trockner Keller jſt dieſe
Michaeli zu vermiethen

Alter Markt Nr. 692.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Mö tel de Prusse,
Heute, Montag, Militair-Concert.

Funkens Garten.
Montag den 5. d. Concert.

Stadtmuſikchor.

Friſcher Kalk
am Dienstag den 6. Juli auf der Ziegelei
am Weinberge bei A. E. Lehmann.

Eine Tuchnadel mit Brillanten iſt am
2. d. M. verloren gegangen. Der Finder
erhält gegen Abgabe eine angemeſſene
gute Belohnung. Die Expedition
des Couriers giebt Auskunft.

Neue Madjes- Heringe empfiehlt W. C.
Conrad in Gräfenhainichen.

Jch bin geſonnen, mein Halbhufengut
mit circa 27 Scheffel Ausſaat Feld und
ſchönem Garten baldigſt zu verkaufen,
und können daher Kaufluſtige täglich mit
mir in Unterhandlung treten.

J. Gericke in Dölsdorf bei Quetz.

Ein Laden mit Familienlogis iſt zu
vermiethen und Michaelis d. J. zu bezie-
hen Klausthor Nr. 2166.

Jch wohne von heute ab Mag-
deburger Chauſſee Nr. 7.

O. Recke, Maurermeiſter.
Leipzigerſtraße Nr. 1638 iſt von Mi-

chaelis ab ein Logis zu vermiethen. Nä-
heres bei Klingebeil Berger.

Die erſten neuen Emdner
Madjes-Heringe, ſehr fett, weich
und äußerſt delikat im Geſchmack, erhielt
ſo eben G. Goldſchmidt.



Beilage zu Nr. 153 des Couriers, Hall. Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 5. Juli 184A7.

Bekanntmachung.Jn Bezug auf unſere Bekanntmachung vom 10. Mai d. J. brin-
gen wir hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß von den Seehand-
lungsPräämienScheinen die Neunzig Serien: 34. 185. 244. 254. 322.
397. 427. 442. 496. 512. 569. 578. 634. 635. 654. 657. 689. 696. 729.
738. 754. 812. 813. 871. 896. 919. 936. 968. 982. 985. 987. 998.
1053. 1056. 1083. 1131. 1133. 1135. 1179. 1192. 1193. 1196. 1221.
1271. 1299. 1309. 1321. 1376. 1407. 1412. 1453. 1469. 1470. 1506.
1512. 1538. 1543. 1575. 1587. 1592. 1618. 1661. 1691. 1707. 1780.
1802. 1806. 1838. 1839. 1849. 1879. 1892. 1898. 1901. 1967. 1992.
2011. 2023. 2035. 2043. 2084. 2119. 2126. 2138. 2198. 2244. 2354.
2393. 2395. 2444 heute gezogen worden ſind. Die Ziehung der in
dieſen 90 Serien enthaltenen 9000 Nummern wird am 15. October
dieſes Jahres und an den darauf folgenden Tagen ſtattfinden.

Berlin den 1. Juli 1847.
General Direktion der SeehandlungsSocietät.

Kayſer. Wentzel.
Deutſchland.

Berlin, d. 1. Juli. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Leinweber Friedrich Milau zu Arendſee, im Re-
gierungs- Bezirk Magdeburg, die Rettungs-Medaille am
Bande zu verleihen.

Se. Königl. Hoheit der Prinz Wilhelm iſt nach
Mainz abgereiſt. Se. Excellenz der Geheime Staats-
miniſter von Kamptz iſt von Carlsbad hier angekommen.

Se Durchlaucht der Furſt zu Salm-Horſtmar iſt
nach Cösfeld, und Se. Durchlaucht der Furſt zu Wied
nach Neuwied von hier abgereiſt.

Berlin d. 3. Juli. Se. Excellenz der General der
Jnfanterie, General-Jnſpekteur der Feſtungen und Chef der

Jngenieure und
Se. Excellenz der General- Lieutenant und Commandeur der

I lIlten Diviſion, von Rohr, von Breslau hier angekom-
men.Stillfried, iſt nach Frankfurt a. M., der Erb-Truchſeß
im Herzogthum Magdeburg, von Kroſigk, nach Poplitz,
und der Erbſchenk im Furſtenthum Muünſter, v. Twickel,
nach Munſter von hier abgereiſt.

Pionire, von Aſter, iſt vom Rhein und

Der Vice-Ober-Ceremonienmeiſter, Freiherr von

Endlich iſt der Termin beſtimmt feſtgeſetzt, an welchem
die Verhandlungen in der Polenſache beginnen werden. Es
I wird dies am 26. Juli Statt finden.
beendet und das Jntereſſe des Publicums wendet ſich von
Neuem auf dieſe Angelegenheit welche durch den Alles ab-
ſorbirenden Landtag fur einige Zeit vollſtändig in den Schat-
ten geſtellt war.
man hofft auf die Milde des Konigs.

Alle Vorarbeiten ſind

Wie auch die Urtheile ausfallen moögen,
Die Waärme, mit

welcher die Stande die Polen der Gnade der Krone em-
pfohlen haben, darf als der Ausdruck der allgemeinen Mei-
nung angeſehen werden.

Das Geruücht erhält ſich, daß mit der Einfuührung des
Geſetzes vom 17. Juli 1846 im ganzen Staate, ſoweit das
Allgemeine Landrecht gilt, auch der bisherige eximirte Ge-

richtsſtand (fuür Adelige und Beamte) in Civil- und Crimi-
nalſachen aufhoören ſoll.
ferner nur die Appellations-Spruchbehörde bilden, und
die erſte Jnſtanz gänzlich auf die Untergerichte ubergehen.

Die Obergerichte wurden dann

Sämmtliche Staatsburger wurden alſo nicht nur gleich vor9

dem Geſetze, ſondern auch gleich vor dem Rechter ſein.
Man wurde den Eintritt dieſes Ereigniſſes deshalb als einen
Jerfreulichen Fortſchritt zu begrüßen haben.

Merſeburg. Der Gerichtsamtmann a. D. Blu-
menau zu Liebenwerda iſt zum Bürgermeiſter in Eiſterwerda
Fgewahlt.

Köln, d. 28. Juni. Heute hat das hieſige Zuchtpo-
lizeigericht das Urtheil uöber die des Tumults an den Tagen
des 3. und 4. Auguſt v. J. angeklagten Kölner Burger ge
ſprochen. Der Haupt-Angeklagte, Tabacksſpinner Paling,
in deſſen Beſitze ein Stein, ein Stuck Blei und zwei Meſ-
ſer waren gefunden worden iſt von Strafe und Koſten
völlig freigeſprochen. Eben ſo der Kaufmann Werbrun, der
Commis Hoffart, der Fabrikarbeiter Schneider, der Schu-
ſter Heberle, der Tiſchlermeiſter Du Mont und der Gymna-
ſiaſt Eſchweiler. Dagegen hat das Gericht folgende Stra-
fen erkannt: 1) gegen den Apotheker-Gehuülfen Zerfas we-
gen polizeiwidrigen Schießens eine Geldſtrafe von 5 Tha-
lern und Konfiskation der Piſtolen; 2) gegen den 18jahri-
gen gewerbloſen Hummelsheim wegen Widerſetzlichkeit gegen
die bewaffnete Macht eine Gtaäaige Gefangnißſtrafe. So-
dann hat das Landgericht den Nachtwächter Schneider, der
an jenen Tagen die bewaffnete Macht unterſtutzt hat, we
gen Mißhandlung ſeiner Mitbürger zu einer Gefananiß-
ſtrafe von drei Monaten und einer Geldbuße von 5 Tha-
lern verurtheilt. Der ſeit acht Monaten verhaftete Pa-
ling hat ſeine Freiheit noch nicht wieder erlangt, da das
öffentliche Miniſterium, wie es heißt, Willens iſt, gegen
dieſen wie gegen die ubrigen Freigeſprochenen das Rechts-
mittel der Berufung einzulegen. (Köln. Ztg.)

Ulm, d. 26. Juni. Ausgangs voriger Woche kamen
40 Stuück Geſchutze aus dem Arſenale von Augsburg hier
durch, die auf die Feſtung Raſtatt abgefuhrt wurden. Auf
der Stadtfronte unſerer Bundesfeſtung ſind vor einigen Ta-
gen funf neue Kanonen aufgeſtellt, 500 weitere werden noch
im Laufe dieſes und Anfang des naächſten Jahres zu glei-
chem Zwecke erwartet. 300 deren meſſingene liefert Augs-
burg, 200 Luüttich; auf alle wird der Bundesadler mit der
einfachen Unterſchrift: Deutſcher Bund eingravirt. So
wie einmal eine groößere Anzahl fertig und abgeliefert
iſt, wird oöſterreichiſche Artillerie ankommen und in dem
Nachbardorfe Wiblingen garniſonirt werden. Die Milttair-
Bundeskommiſſion iſt ſeit einigen Tagen mit der Jnſpektion
der Feſtungsbauten beſchaftigt und halt fleißig langwäh-
rende Sitzungen.

Belgien.
Gent, d. 27. Juni. Unſere ganze Stadt iſt in Be-

wegung; alle Straßen wimmeln von feſtlich gekleideten Men-
ſchen das deutſch-vlaämiſche Sängerfeſt hat begonnen. Kurz
nach 6 Uhr geſtern Abend traf der Aachener Zug ein, der
uns die zahlreichen Feſtgenoſſen aus Deutſchland zufuührte.
Sammtliche Liedertafeln von Gent, Fahnen und Muſik
voran, von einer zahlloſen Menſchenmenge begleitet, ſtan-
den auf dem Bahnhofe bereit, die Sangesbruder zu em
pfangen. Die Präſidenten der verſchiedenen Geſellſchaften
traten vor, ihnen den Ehrenwein zu kredenzen einige Re-
den wurden gehalten, alle deutſch, nur eine einzige franzö
ſiſch, dann ging der große Zug zur Stadt hinein, zum
Rathhauſe, wo die Gemeindebehoörden, der Buürgermeiſter
an der Spitze, zur Begrüßung der Gäſte verſammelt wa-
ren. Der Empfang war herzlich, faſt enthuſiaſtiſch, und
die Reden, deutſch und vlämiſch, welche auf die nationale
Bedeutung des Feſtes hinwieſen, welches Deutſche und
Vlamänder gegenwärtig in dem alten Gent verſqmmelt,
fanden ſtuürmiſchen Beifall. Jn dem großen Saale des
Caſino wurde der Abend beſchloſſen warme und ſchöne
Worte ſprach zu den Saängern der Praſident der Geſell-



ſchaft fur vlamändiſche Literatur, Hr. van Duyſe; einige
trefflich vorgetragene kleine Chöre wechſelten mit der beleb-
ten Unterhaltung; dann wurden die ermudeten Gäſte ent-
laſſen, um ſich fur die Freuden und Anſtrengungen der
nächſten Tage Stärkung zu ſuchen.

Frankreich.
Paris, d. 28. Juni. Eine neue oſtindiſche Ueber-

landpoſt mit Bombayblaättern bis 20. Mai iſt hier einge-
troffen. Man ſcheint ſonderbarer Weiſe die neueſten Vor-
gänge in Canton und Cochinchina in Bombay noch nicht
gekannt zu haben, denn es wird derſelben mit keiner Sylbe
gedacht und die Nachrichten von dorther gehen nur bis
Ende März.

Man verſichert, Hr. von Marguenat, Ordonnanzoffi-
zier des Herzogs von Aumale, ſei beauftragt, ſich nach Al-
gerien zu verfugen, und dem General Bedeau den Ober-
befehl der Truppen in Algerien anzubieten, wo der Herzog
von Aumale demnachſt Generalgouverneur werde.

Spanien.
Madrid, d. 22. Juni. Der Fiscal ſoll geſtern ge-

gen den des Attentats auf die Königin angeklagten Angel
de la Riva auf die entehrende Todesſtrafe durch den Strick
angetragen haben. De la Riva's Frau iſt aus Kummer
geſtorben.

Neuerdings verbreiten ſich Geruchte von einer Schild-
erhebung der Carliſten in Caſtilien.

Der „Heraldo ſagt, in der kataloniſchen Stadt Fe-
nelloſa ſei eine Verſchworung entdeckt worden; man habe
die dort ſtationirten Truppenabtheilungen vergiften wollen.
Der Generalkapitain von Katalonien hat eine Proklamation
erlaſſen, worin er die Geiſtlichen mit Strafen bedroht, welche
die Gewiſſen der Beichtenden in politiſchen Angelegenheiten
aufregen.

China.
Aus China erfährt man, daß Gouverneur Davis,

als er mit ſeinem Geſchwader von Canton abſegeln wollte,
von den dortigen engliſchen und andern europäiſchen Kauf-
leuten erſucht ward, zu ihrem Schutze gegen den Groll der
Eingebornen einige Truppen zuruckzulaſſen. Eine Kompag-
nie des 18ten irländiſchen Regiments blieb demgemäß zur
Vertheidigung der Faktoreien in Canton zuruück; ſie bildet
vielleicht den Anfang einer künftigen engliſchen Beſatzung.

Vermiſchtes.
Aus der baieriſchen Rheinpfalz, d. 23. Juni.

Unſere Felder wie Weinberge prangen in ungewoöhnlicher
Ueppigkeit und wir können mit Zuverſicht einem in jeder
Weiſe ſehr günſtigen Jahre entgegen ſehen. Die Preiſe
der Fruchte, die in voriger Woche etwas geſtiegen, ſind
jetzt fortwährend ſtark im Weichen begriffen und werden
zur Ernte noch beträchtlich fallen. Der Wein wird an
Quantität noch den des vorigen Herbſtes ubertreffen, die
Qualität läßt ſich noch nicht beſtimmen. Ein ſehr lebhaf-
ter Handel fand in den Weinorten des Hardtgebirges waäh-
rend des ganzen Winters ſtatt und ſehr beträchtliche Sum-
men ſind von den groößern Händlern und Weinbergsbeſitzern
verdient worden. Augenblicklich ruht die Spekulation ganz,
da man erſt den diesjährigen Herbſt, der großen Einfluß
auf die Preiſe ausüben wird, abwarten will.

Mürnchen, d. 26. Juni. Ein deutſcher Reiſender
iſt dieſer Tage glucklich von ſeiner großen Tour um die

Welt nach der Heimath zuruckgekehrt. Graf Karl v. Görz,
der vor drei Jahren von ſeinen Gütern in Heſſen ausgezo-
gen war, und in dieſer Zeit Weſtindien, einen großen Theil
von Nord und Suüdamerika durchwandert, China beruhrt,
Singapore, niederländiſch und britiſch-Jndien beſucht
hatte, war am 15. April in Bombay an Bord des Dampf-
ſchiffs gegangen, und kehrte über Aden, Aegypten und
Trieſt zuruck. Er iſt vor wenigen Tagen bei ſeinem Oheim,
dem Grafen Karl Giech auf Schloß Thurnau angekommen,
und wird ſpäter ſeinen Aufenthalt auf ſeiner Herrſchaft
Schlitz (im Großherzogthum Heſſen) nehmen, wohin ihm
reiche Sammlungen die Fruchte ſeiner Reiſen, theils vor
angegangen, theils gefolgt ſind. Seit den beiden Forſter
gab es keinen namhaften Deutſchen, der in dieſer Ausdeh-
nung die Erdkugel umwandert hatte, von Anfang bis zu
Ende mit friſchem Sinn und heiterm Muth.

Hildesheim, d. 29. Juni. Mehrere ſtarke Ge
witter, welche am 27. d. M. Nachmittags in Weſten von
der Stadt dem Zuge der Gebirge nach Süden folgten, ha-
ben nicht unbedeutenden Schaden angerichtet. Jn Weſt
feld hat der Blitz in die Kirche geſchlagen und gezundet, ſo
daß der Brand hier deutlich wahrgenommen wurde; in
Groß-Rhuüden iſt eine ganze Schafheerde, 120 bis 150
Stuck, in Boönnien ſind 2 Fuüllen erſchlagen, und in einem
benachbarten Braunſchweigſchen Dorfe ſoll ein Viehhirt
gleichfalls vom Blitze getroffen und getodtet ſein.

Wien, d. 30. Juni. Jn Schoönbrunn befanden
ſich vor einigen Tagen gleichzeitig J. Maj. die Herzogin
v. Parma Wittwe Napoleons), J. k. H. die Frau Her
zogin v. Angoulème (Schwiegertochter Carls X.) und die
Herzogin von Lucca Schwiegermutter der Schweſter des
Herzogs von Bordeaup).

Fiſcher haben in der Nordſee einen großen todten
Wallfiſch, der ein Schiffstau um den Schwanz hatte, ge-
funden, und denſelben nach Blankenberg gebracht.

Görlitz, d. 27. Juni. Heute wurde unter den
gebräuchlichen Feierlichkeiten im Beiſein eines zahlreichen
Publikums von dem Maurermeiſter Kießler der Schluß-
ſtein zu unſerem großen Neiße-Viadukt gelegt. Nach drei
Jahren muühevollen und unausgeſetzten Baues ſteht endlich
das große Bauwerk, das großartigſte bis jetzt im deutſchen
Vaterlande, fertig vor uns, bis auf das Sandſteingeländer,
welches an einigen Stellen noch fehlt.

Eiſenbahnen.
Lübeck, d. 26. Juni. Die einzelnen Beſtimmungen

des bereits erwähnten Staatsvertrages zwiſchen Dänemark und
Lübeck ſind folgende: Dänemark geſtattet die Erbauung einer
in möglichſt gerader Richtung führenden Bahn von hier nach
Büchen zum Anſchluß an die Berlin Hamburger Bahn und
an die ebenfalls bei Büchen in dieſelbe einmündende Lauenbur-
ger Zweigbahn; es ſichert die Gleichſtellung der Lübeck- Büche-
ner Bahn mit den durch das Herzogthum Holſtein führenden,
die Elbe mit der Oſtſee- verbindenden Bahnen ausdrücklich zu
es verſpricht endlich die eventuelle Fortführung der Lübeck-Lauen-
burger Bahn bis nach Lüneburg, zum Anſchluß an die hanno-
verſchen Bahnen thunlichſt zu fördern. Lübeck dagegen tritt
das bisher behauptete Hoheitsrecht über die Obertrave und Steck-
nitz, ſo weit dieſe von königlich däniſchen Landen begränzt wer
den, ab, jedoch unbeſchadet der für die Stecknitz auch ferner
gemeinſam verbleibenden Regulirung der Zölle, ſo wie unter
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rz, Worbehalt des der freien Stadt Lübeck zur Zeit zuſtehenden Eiſenbahn Actien.
zo- Rechts auf Betheiligung bei der Unterhaltung dieſer wichtigen
eil Wgſſerſtraße; ferner erkennt Lübeck den lauenburgiſchen Tran- Volleing. 3f. 3f.
rt, Mtzoll für die Lübeck Büchener an, jedoch gegen die Zuſiche Anmſt. Rott. 4 98 G. hein. Stm. 4 86 G
cht rung, daß alle etwa künftig für die holſteiniſchen Eiſenbahnen Be Anhalt un 115 i b r a T
pf- wiſchen Elbe und Oſtſee eintretenden Zollerleichterungen auch do.do. P. Obl. 4 a Sähß. Bair. 4787
nd Dieſer Bahn zu gut kommen ſollen endlich geſtattet Lübeck der Berl.- Hamb. 4 108' ag.Glog. 4
m, däniſchen Regierung für die Dauer des Betriebs auf der Lü- do. P. Obl. 4/2100 bz. u. G. do. P. Obl. 4
en, eck-Büchener Bahn hier eine eigene Poſtanſtalt einzurichten Brl. Stettin 4 110 bz. u. G. St. -Vohw. 4

h Bonn Köln. 5 hüringer. 4 (95 bz. u. G.aft für die nach den däniſchen Landen gehenden oder aus denſelben Bresl. Freib. 4 W.B.(.-0. 4 86
m kommenden Poſten nach dem Muſter der bereits in Hamburg do. do. P. Obl.. 4 arsk. Selo.
or- WEeſtehenden königl. däniſchen Poſt, jedoch ſollen im übrigen alle Cöth. Bernb. 4 S rter bisherigen Poſtconventionen aufrecht erhalten werden. Auch tre Sinn et o öz u 7
eh ten die Zuſtändniſſe Lübecks erſt dann in Wirkſamkeit, wenn dordo p. Obl. 79 S
zu die Lübeck Büchener Eiſenbahn dem Verkehr geöffnet ſein wird. Gloggnitz. 4

Hmb. Bergd. 4 Fach Maſtr. 20 835 bz. Se T D Kiel-Alton. 4 1093 B. Berg. Märk. 86 G.x2 Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 1055/, a bz.on Getreidepreiſe. Magd. olbſt. 4 Bexb. eudwh. 70a (Rach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.) Magd. Leipz. 4 BriegNeiſſe.551t Halle den 3 Tr do. P. Obl.. 4 Chemn. Riſa. 80 SJ. h N. Schl. Mk. 4 89 bz. u. G. Köln Mind. 80 941 bz. u. B.ſo Weizen 4 28 J 9 bis 5 6 W 3 do. P. Obl. 4 92/, bz. d. Thür. V. 20in Wozgen 2 n 595 do. P. Obl. 5 102 bz. Dresd. Görl. 9050 Serſte 2 23 2 Nrdb. K. F. 4 Löb. Zittau. 70em vafer m 7 77 e 686 OSchl. Lt. A. 4 105! B. Magd. Witt. 20 858/, B.do. P. Obl.! 4 Mecklenburg. 60 74 B.irt Getreidebericht. Berlin, den 3. Juli. do. e. B. 4 991 G. ordb W. 60 727, G.
An heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt: Potsd. Mgd. 4 99 bz. Rh. St. Pr. 70 90 G.
Roggen 91--95 nach Qualitat. do. P. A. B. 4 Starg. Poſ. 30 84 B.n Lieferung pr. J 811 bz. u. G. do. do. 5 (1015 bz.n e pr. Juli Auguſt 71 G. öW Gerſte loco 72. h 2 (Schluß der Börſe 3 Uhr.)

r en Leipzig, den 2. Juli.6des Y. Herhſt 12 iere Ange e AngesSpiritus loco 28 Staatspapiere. qech. Geſucht Jekien ereiset
Kanal-Liſten. Den Finow Kanal paſſirten am 1. Juli: Königlich Sächſiſche K. K. Oeſtr. Metall.

168 Wſpl. Weizen 394 Wſpl. Roggen, 110 Wſpl. Hafer. P fl. Conv.à 39 im 14 5 lauf. ZinſenLeipzig den 30. Juni. von 1000 u. 500 l r S aNach HOresdner Scheffeln. de 109 43 14 F. S S)en Weizen 10 Nygr. bis 10 7 Ngr. een Roggen 8 10 6 15 Königl. Sächſ. Landuß- Eerſte 6 109 S 16 rentenbr. à 3 Pr. Frord'or. à 5rei Zefer 2 3 r uRappſaat 6 20 von 1000 u. 500 92 nd. ausl. Louisd'orich W. Rübſen 6 10 6 15 kleinere à 5 nach gerin-en G. üben Königl. Pr. Steuer germ Ausmuünzfu-er, Pel, der Etr. 12 22 Kredit Kaſſenſch. ße auf 1000 12à 39/ im 20fl. F. Conv. Spec. u. Gld. nvon 1000 u. 5004 88 J auf 1000
Waſſerſtand der Saale bei Halle. i l üdem 10 u. 20 Kr.am 3. Juli Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll. e W n auf 100)gationen à 32 im nam 4. Juli Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll. 14 F.e Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg 500 901 h PFtt. d W. V. pr. St

in m Sner am 2. Juli: 23 Zoll unter 0. Sächſ. erbl. Pfand geipz. BankActien
ach briefe z 3i o à 250 pr. 100] 167von S eipz Dresd. Eiſnb.ind Fonds- und Geld- Cours. von 100 u. 25 I Actien à 100 7
ur Berlin den 3. Juli S. lauſitzer Pfand pr. 100 115her r Brief Fewd. Brief Se ger Handel T ch ſche Boe 760Et. e S. lauſitzer Pfand- pr. 100 87en, Et. SchuldSch. 31/, 93 92 Pomm. Pfndbr. 3i/, 95 94 briefe à 3 FSächfiſchSchleſ. do.zu; e Präm. K. u. Nm. do. 3 941 94 epz.Orsd. Eiſenb. pr. 1000 100/,en r 90 90 Schlefiſche do. 31 97 P.Obl. à 31/, 104 Chemnitz Rieſaerno- Schuldverſghr. 68 do. Lt. B. ga- K. Pr. St. Schuldſch. do. à 100- pr. 1001 59
ritt Berliner Stadt fant. de T a o in Pr. t eöbau Zittauer do.eck S ligan. i 92 7 Hamb Feuert Aal 8 Magd.Lp e s7 W agd.-Lpz. do. incl.er e Vene wä r 22 o (300 Mk. Div. Scheine do.er e h e e. Se n pr. tod h l eDſftpr. T tter ſtpr. Pfandbr. 31 96*, Disconto 3 4 d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.



Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 2. bis 4. Juli.

Jm Kronprinzen Die Hrrnu. Gutsbeſ. Baron v. Oertzen m. Fam.
u. Dienerſch. a. Meklenburg, v. Milewsky a. Warſchau. Hr.
Rent. Johnſon a. London. Hr. Negoziant Carino a. Bordeaux.
Hr. Rittmſtr. v. Manteuffel a. München. Hr. Polytechniker
Siebert a. Carlsruhe. Hr. Apotheker Jaähnig a. Breslau. Die
Hrrn. Kaufl. Grunert a. Stettin, Winkop a. Leipzig, Badt
a. Berlin, Salomon a. Straßburg. Frau Gutsbeſ. v. Lindau
m. Fam. a. Schmerwitz. Hr. Juſtizrath Rötger a. Jtzehöe. Hr.
GeneralDir. Ruhl a. Kaſſel. Hr. Stud. v. Wolzogen a. Dres
den. Frau Gutsbeſ. Lüdicke a. Zitzen. Hr. Geh. Rath v. Raa
ve a. Stuttgart. Hr. Offizier v. Gablenz a. Mainz. Die Hrrn.
Kaufl. Rahn a. Mainz, Bornkeſſel a. Potsdam, Werner a.
Mühlhauſen, Schmidt a. Erfurt, Wolf m. Fam. a. Berlin.

Stadt Zürich: Hr. OAmtm. Wendenburg a. Hedersleben. Hr.
Cand. med. Schutz a. Norwegen. Die Hrrn. Kaufl. London a.
Potsdam Schuè a. Offenbach, Bracker a. Meiningen, Syhre
a. Leipzig, Philipſon a. Magdeburg. Hr. Dr. jur. Hoffmann a.
Copenhagen. Hr. Fabrik. Leuckfeld a. Nordhauſen. Hr. Stuld.
Barnhell a. Glasgow. Hr. Pharmazeut Karſt a. Heula. Fräul.
Focke m. Schweſter a. Magdeſprung. Hr. Lieut. v. Seebach a.
Erfurt. Hr. Privatm. v. Pazzi m. Sohn a. Trieſt. Hr. OLG.
ChefPraäſident Nettler m. Dienerſch. a. Naumburg. Hr. prakt.
Arzt Dr. Cramer a. Aſchersleben. Hr. OAmtm. Brandis m.
Fam. a. Lauchſtedt. Hr. Gutsbeſ. Baron v. Eberſtein a. Lenne-
witz. Hr. Paſtor Brandenburg m. Frau a. Kuhnsdorf. Hr.
Dr. med. Ungelenk a. Copenhagen. Die Hrrn. Kaufl. Enderlein
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Goldnen Ring: Hr. Pred. Völkner a. Jlzſtädt. Hr. Candidat
Klimann a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Teſchner a. Burghauſen,
Kötzing a. Berlin Dööring a. Wurzburg. Hr. Amtm. Meyer
a. Ziegelrode. Hr. Oekon. Burghauſen a. Ploöwitz. Hr. brr.
Hanel a. Naumburg. Hr. Architekt Blankenburg a. Berlin.
Hr. Gutsbeſ. Thulshauſen a. Wiederrode. Hr. Kaufm. Wiener
a. Leipzig.

Schwarzen Bär: Hr. Baäckermſtr. Weiſe a. Schmalkalden. Hr.
Fabrik. Degenhardt a. Berndterode. Hr. Geſchaftsm. Beland
a. Nordhauſen. Hr. Oekon. Reichenbach a. Sondershauſen. Die
Hrrn. Kaufl. Krüger a. Magdeburg, Seyffart a. Frankfurt a/ O.

Stadt Hamburg Hr. Dr. phül. Großmann a. Berlin. Die Hrrn.
Kaufl. Meyerhof a. Weimar, Dolitz a. Danzig, Lohenſtein a.
Frankfurt, Jllig a. Schwedt. Hr. Antiquar Eichenberger a.
Stettin. Hr. Paſtor Fleiſcher a. Wallendorf. Hr. Dr. phil.
Böhme a. Leipzig. Hr. Stud. Johannis a. Greifswalde. Hr.
Kaufm. Hernſcheidt a. Berlin. Hr. Advokat Mallpruw a. Mun
ſter. Hr. Juſtizrath Jorchiſſon a. Paderborn.

Goldne Kugel: Hr. Poſtſekr. Weſchhuſer a. Königsberg. Die
Hrrn. Kaufl. Schirkoff a. Brotterode, Stackedong a. London,
Goldſchmidt a. Hamburg, Mußler a. Altenburg. Hr. Partik.
Rappe a. Weſel. Hr. Amts Cand. Horn a. Sternberg. Hr.
Guter Exped. Comiſt a. Berlin. Die Hrrn. Bergbeamten Ge-
micke, Kerſten u. Werner a. Freiburg. Hr. Pharmac. Moſcher
a. Wettin. Hr. Wollhdlr. Richter a. Leipzig. Die Hrrn. Kaufl.
s a. Cahle, Dittrich a. Erfurt, Schwarzkopf a. Brot-
terode.

Zur Eiſenbahn: Hr. Graf zu SolmsBaruth a. Baruth m. Fam.
u. Dienerſch., Hr. Kammerherr v. Tſchirsky m. Fam. u. Die-
nerſch., Hr. Geh. Rath v. Wilkens u. Hr. Baron v. Sorang

a. Biberach, Herre a. Siegen, Herz a. Kaſſel, Richter a. Celle,
Kotzen a. Berlin, Schuchardt a. Magdeburg. Hr. Colleg. Rath

Hr. Juſtizrath Dr. Fre-
dersleben m. Fam. a. Leipzig. Hr. Depry a. Paris.
Stegmansky m. Fam. a. Petersburg.

a. Berlin. Hr.
Keferſtein a. Meisdorf.
Berlin, Schewe u. Braber a. Magdeburg, Oſtermann u. Rein-
hold a. Weimar.

Graf v. Jrreitzky a. Petersburg. Hr. Fabrik.
Die Hrrn. Kaufl. Elle u. Varkner a.
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Bekanntmachungen.
Lokal-Veränderung.

Von heute ab wohne ich nicht mehr am
Moritzthor, ſondern gr. Ulrichsſtraße Nr. 72.

Barnbeck, Horndrechsler.
Einem hochverehrten Publikum empfehle

ich mein gut aſſortirtes Lager von langen
und kurzen Tabackspfeifen, Eigarrenſpitzen
und Pfeifchen, ächte Altenburger Doſen,
das Neueſte von Spatzierſtöcken, überhaupt
alle in dieſes Fach einſchlagende Artikel zu
den möglichſt billigen Preiſen.

Barnbeck.

Lange unverwüſtliche luftige Pfeifen zu
10 und 121 Sgr. bei Barnbeck.

Fürſtenthal.
Heute, Montag den 5. Juli

zweites

Roſenfeſt
mit

brillanter Beleuchtung u. neuer Decoration,
ſowie

Großem Conecert,
gegeben vom Vereinigten Muſikchor.

Anfang 7 Uhr.
Wenn Herr Kaufmann Fürſtenberg in Zukunft wieder geſonnen iſt, Brannt-

weine zu veränderten Preiſen zu verkaufen, und dazu ein Circular herumgeht, wo
ſämmtliche Kaufleute unterzeichnet haben gehört der Name Kaufmannſchaft«
darunter, oder die ſämmtlich Unterzeichneten, und nicht blos W. Fürſtenberg.

Jch und ſämmtliche Kaufleute in Halle verkaufen Branntweine zu bekannt ge-
machten Preiſen. C. J. Scharre, im Namen Mehrerer.

Meine Wettarbeiten.Der Damenſattel nebſt dem Reitzeuge ſind nun völlig vollendet, was ich
auf mehrſeitiges Verlangen der mich während der Arbeit mit ihren werthen Beſuchen
beehrten Herren und Damen ergebenſt anzeige.
freundlichſt ein, um dieſe Arbeiten mit den
und für Pariſer Fabrikat gehaltenen Arbeiten vergleichen zu können.
verehrliches Ausſtellungs- Comité zu Mag
achtbare und angeſehene Männer bezeichnet,

Jch lade demnach Jeden nochmals
von den Zweiflern mir ſo ſehr beſtrittenen

Da nun ein
deburg mir dieſe Zweifelmeiſter als ſehr

und namentlich die Herren Hußmann,
Schneider und Reiſche als Haupt-Zweifler perſönlich vorgeſtellt hat, ſo kann ſich
nun ohne Ausnahme Jeder, der es wünſcht, durch Vergleichung ſelbſt überzeugen ob
jene ſo achtbaren und angeſehenen Zweifelmeiſter, ſo wie das Comité ſelbſt, mir Recht
oder Unrecht gethan, und ob demzufolge ihre hohlen und hochtrabenden Reden durch
die That gerichtet ſein, und ich nun einem geehrten Publikum hiernach wohl als ge-
rechtfertigt erſcheinen dürfe.

Goehauerſche Buchdruckerei. m

Der Sattler und Reitzeugverfertiger
Fr. Lange in Halle.

Hamburger Mettwurſt, das
Pfund zu 6 Sgr. empfiehlt

Fr. Eppner.
Garten-Pfeifen

mit Weichſel- und Orduin-Röhren und
Kernſpitzen, das Stück 5 Sgr. bei

F. A. Spieß, Rann. Straße.
Varinas- Blätter, ausgezeichnet

ſchön empfiehlt
F. A. Spieſß am Waiſenhauſe.

Familien Nachrichten.
Verlobungs- Anzeige.

Unſere geſtrige Verlobung zeigen theil-
nehmenden Freunden und Verwandten hier-
mit an

Halle den 4. Juli 1847.
Carl Rathcke.
Pauline Bilgenroth.

Todes Anzeige.
Daſſelbe Geſchick, welches vor Kurzem

ſeinen wohlwollenden Freund, unſern un-
vergeßlichen Mitbürger, Zimmer- Meiſter
Werther betroffen, entriß auch uns un-
ſern lieben zweiten Sohn, den Zimmer-
Meiſter Adolph Siegfried zu Egeln.
Er ſtarb am 1. d. M. an den Folgen ei-
nes unglücklichen Sturzes in Schneidlin-
gen, beim Richten des dortigen Schulhauſes.
Wir widmen die Anzeige dieſes ſchmerz-
lichen Ereigniſſes unſeren Verwandten und
Freunden erſchüttert, doch ergeben.

Halle, den 3. Juli 1847.
A. Siegfried und Frau.
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